
ITERATION.9 - FÜGUNG    FRAKTAL.7 - ZERSETZUNG
SA 11.11.2017     DO 20. - SO 23.09.2018
SOLINGEN / NRW     FORT GORGAST

ENDZEIT-LARP NACH DEGENESIS®

NAME:                    ADRESSE:                                         TELEFON:                                     eMAIL:

Hiermit melde ich mich verbindlich an.

Die für dieses Treffen geltenden AGBs habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Ich bin mir darü-
ber im Klaren, dass diese Veranstaltung/en ein Mindestalter der Teilnehmer von 18 Jahren als verbindliche Bedingung 
zur Teilnahme voraussetzen.

Ich nehme teil als (bitte ankreuzen):

ITERATION.9:   O SPIELER  

O    BIS 15.06.2017: 10,- € VORAB / 10,- € ZUR CON
O    BIS 15.08.2017: 15,- € VORAB / 15,- € ZUR CON
O    BIS 15.10.2017: 20,- € VORAB / 20,- € ZUR CON

FRAKTAL.7:   O SPIELER      O NSC   

O    BIS 15.01.2018: 50,- € VORAB / 45,- € ZUR CON
O    BIS 15.05.2018: 60,- € VORAB / 65,- € ZUR CON  O    BIS 15.05.2018:  40,- € VORAB / 15,- € ZUR CON
O    BIS 15.08.2018: 70,- € VORAB / 80,- € ZUR CON  O    BIS 15.08.2018:  40,- € VORAB / 25,- € ZUR CON

  SPIELER ERHALTEN TEILVERPFLEGUNG.     NSC ERHALTEN VOLLVERPFLEGUNG.

Mein Spielercharakter heißt ___________________________________
    

Angemeldet ist, wer den ersten Teil des Conbeitrages überwiesen und einen ausgefüllten Anmelde- und Charakterbo-
gen zugesendet hat.

Der zweite Teil des Conbeitrages wird beim Check-in auf dem Con bezahlt. Bei Nichterscheinen wird der zweite Teil 
des Beitrags trotzdem fällig. 

Der Beitrag enthält 19% Umsatzsteuer.

Ausschlaggebend für die Staffel ist das Datum des Einganges auf dem Orga-Konto:

Inhaber: Arzo Renz Studio Le Serpent Blanc
IBAN: DE 65 430 609 67 4040 4392 00
BIC: GENODEM 1 GLS (GLS Bank)
Verwendungszweck: „Iteration8 WS + Realname“ (bitte genauso angeben!)

Möglichkeit zur Zahlung per Lastschrift: siehe unten



* Ggf erhaltet ihr einen erfahrenen Spieler zur Seite der zwischendurch mal nachsieht ob bei euch alles in Ordnung ist, 
oder ob ihr kurz vorm Bunkerkoller oder Versorgungsmangel steht.

** Ggf erhaltet ihr eine Armbinde welche euch als die Riege der Unerschütterlichen kennzeichnet. Wir wissen dann 
dass wir euch höherem Druck und härteren Situationen aussetzen dürfen. Natürlich dürft ihr auch einen Schatten bean-
tragen. Die Armbinde kann jederzeit abgegeben werden. Ein Anrecht auf die Option psychisch & körperlich gefordert 
zu werden besteht prinzipiell nicht, sondern hängt vom Spielverlauf und Anzahl der Spieler mit Armbinde vor Ort ab.

*** Ggf erhaltet ihr zu Spielbeginn keine Bezugsscheine ( sondern eine „Erspielmarke“ ) und müsst eure Teilverpfle-
gung IT beschaffen. Ihr könnt jederzeit in die reguläre Teilverpflegung einsteigen, immerhin habt ihr ja auch dafür 
bezahlt. Dazu müsst ihr dann lediglich eure Marke gegen einen Bezugsschein eintauschen.

O   Ich habe folgende Allergien / Phobien / Krankheiten, die mich auf der Con beeinträchtigen können (und versichere 
hiermit, dass ich nötige Medikamente / Hilfsmittel immer bei mir führe):

O   Ich bin damit einverstanden, daß auf der Veranstaltung von mir gemachte Fotos auf der Webseite veröffentlicht 
werden.

Datum:                                                           Unterschrift:

WAS ERWARTET EUCH?

Gespielt wird nach dem Hintergrund des PnP-Rollenspiels DEGENESIS® von sixmorevodka.com.
DEGENESIS® ist ein Low-Tech-Endzeit-Hintergrund, d.h. es wird kaum Cyberware oder Supercomputer geben; Handwaffen und 
aus Schrott zusammengebastelte Vorderlader sind häufiger anzutreffen als Sturmgewehre oder selbst einfache Revolver. Insgesamt 
ist Munition knapp, Waffen sind tödlich, und deshalb wird selten einmal ein Schuß fallen.

UNTERBRINGUNG
siehe Seite der fraktal.Orga: www.fraktal.com

„GESUNDE HÄRTE“
Psychisch und physisch fordernde Situationen und rauhe Behandlung sind nicht jedermanns Sache. Wer explizit derartig fordern-
de Szenen ausspielen will, kann sich bei Spielbeginn ein grünes Bändchen bei der Orga aushändigen lassen. Das Bändchen kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen entfernt werden!

VOLL- UND TEILVERPFLEGUNG
Die Verpflegung ist vegetarisch; wahlweise auch mit Fleisch, kann allerdings Gluten enthalten.

SPIEL
Es wird nach einem kleinen, eigenen Regelwerk gespielt, das auf der Seite www.fraktal-endzeit.com heruntergeladen werden 
kann.

Wir möchten optimal auf Euren Charakterhintergrund und Eure Fähigkeiten eingehen. Schickt daher unbedingt einen Charakter-
bogen und die Charaktergeschichte (max. 1 A4-Seite! Nicht mehr Seiten. ab Seite 2 wird nicht mehr weiter gelesen!) ein! Charak-
tere, deren Bogen zu Beginn der Con nicht vorliegt, haben keine Fertigkeiten und besitzen an spielrelevanter Ausrüstung nur ein 
Polstermesser.

An Schußwaffen ist alles gestattet, was knallt, aber nichts verschießt (Knallplättchenwaffen, ungeladene elektrische Softair-Waf-
fen), Diesmal keine Bögen/Armbrüste erlaubt!



RÜCKFRAGEN (zwischen 12 und 21Uhr)
bei Charakter-, Regel-, Plot- und Umsetzungsfragen:   bei Anmeldungs- und Logistikfragen:
Benedikt Schwarz 0157 - 867 554 26    Arzo-Carina Renz 0176 - 501 271 75

Die Anmeldung geht vollständig ausgefüllt und unterschrieben zeitnah zurück an:

Arzo Renz, Tanzstudio Le Serpent Blanc
Bahnhofstr. 74
44623 Herne/Ruhrstadt
oder an:
fraktal@serpent-blanc.com

fraktal/Iteration - Allgemeine Hinweise
Hinweis zum Waffengesetz:
Der Vermieter gestattet es allen Teilnehmern, während der Dauer der Veranstaltung inerhalb der Location Waffenattrappen und Anscheinwaffen 
im Sinne des Waffengesetzes zu führen und zur Simulation von Kampfhandlungen einzusetzen, sofern diese nicht mit Projektilen geladen sind 
(dies schließt Softair- und Edisonwaffen mit ein). Nerfguns dürfen geladen geführt werden, dienen jedoch zum Darstellen bestimmter Waffenar-
ten, die nicht jedem Charakter zugänglich sind. Der Vermieter verbietet ausdrücklich, solche Gegenstände zu führen oder zu verwenden, welche 
im Sinne des Waffengesetzes als Waffen oder Kriegswaffen gelten. Dies schließt u.A. auch das Anbringen von Lichtquellen oder Zielmarkierern 
(Taschenlampen, Laserpointern etc.) an Anscheinwaffen mit ein (s. WaffG).

Kenntnis des Fraktal-Regelwerkes:
Um einen reibungslosen und für alle Teilnehmer unkomplizierten Spielablauf zu gewährleisten, ist es unabdingbar, das Hausregelwerk (insbe-
sondere die Kapitel über Kampf und Medikamente) gelesen und verstanden zu haben. Dies gilt für die Spieler von slotbasierten Charakteren 
ebenso bindend wie für DKWD(D)K-Spieler und die NSC.

Pflicht zum Ausspielen und Darstellen:
Die bloße Tatsache, dass ein Charakter die notwendigen Slots für eine Handlung vorweisen kann, garantiert nicht den Erfolg der Aktion. Es 
müssen sowohl die erforderlichen Aktionen dargestellt werden (z.B. muss eine Reparatur ausgespielt werden) als auch die dafür notwendigen 
Requisiten (z.B. Munitionshülsen zum Darstellen des Mun-Vorrates) vorhanden sein.

AGBs
Die AGB entsprechen inhaltlich den Richtlinien des BGB. Sollte einer oder mehrere Punkte dieser AGB unwirksam werden (durch Änderung 
des Gesetzes oder aus anderen Gründen) so bleibt der Vertrag in seiner Gesamtheit bestehen.
Die aktuellen AGBs müssen immer der Webseite „fraktal-endzeit.com“ entnommen werden.
Es handelt sich bei fraktal.6 um informelle Treffen gleichgesinnter Spieler und nicht um eine Veranstaltung. Daher haftet jeder Teilnehmer für 
sich selbst. Der Teilnehmer ist sich der Natur des Treffens und insbesondere der hieraus folgenden Risiken (u.a. körperliche Aktivität in une-
benen, spärlich beleuchteten Räumen, Kämpfen mit Polsterwaffen) bewusst und haftet selbst für die von ihm verusachten Unfalle und Verlet-
zungen an sich oder anderen. Der Teilnehmer wird auf die Notwendigkeit zur Überprüfung seines privaten Haftpflicht-Versicherungsschutzes 
hingewiesen; dessen Vorhandensein wird vorausgesetzt.
Die mit der Organisation betrauten Teilnehmer haften nicht für Diebstahl oder der durch Teilnehmer verursachten Schäden an Sachgegenständen 
oder Tieren.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, gefährliche Situationen für sich und andere Teilnehmer nach Kräften zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere 
fahrlässiger Gebrauch von Polsterwaffen oder der übermäßige Genuss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln.
Sollte der Teilnehmer aufgrund einer bekannten Allergie oder ähnlichen Erkrankung ( Asthma o.Ä. ) durch die Natur des Treffens oder dabei 
verwendeter Lebensmittel oder Materialien gefährdet sein, so verpflichtet er sich, entsprechende Medikamente griffbereit bei sich zu führen. Die 
mit der Organisation betrauten Teilnehmer haften nicht für die Folge allergischer Reaktion oder ahnlicher Erkrankungen.
Da die mit der Organisation betrauten Teilnehmer die Räumlichkeiten des Treffens gemietet haben, üben sie und ihre Erfüllungsgehilfen das 
Hausrecht aus. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die gegen Sicherheitsbestimmungen oder andere Anordnungen verstoßen, 
können des Treffens verwiesen werden. In diesem Fall hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrags. Etwaige 
Kosten, die beim Ausschluß vom Treffen anfallen, trägt der Teilnehmer selbst.
Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, ist das Stellen einer Ersatzperson nur mit besonderer schriftlicher 
Genehmigung eines der mit der Organisation betrauten Teilnehmer möglich.
Bei Anmeldung eines Teilnehmers durch eine dritte Person haftet die Letztgenannte für die Verpflichtungen des Teilnehmers persönlich.
Soweit die mit der Organisation betrauten Teilnehmer aus Gründen, die von ihnen nicht zu vertreten sind, mit der Durchführung der Leistungen 
in Verzug geraten, werden eventuelle Ansprüche des Teilnehmers betragsmäßig auf die Höhe des Teilnahmebeitrages festgelegt. Dies gilt auch 
für den Fall der Unmöglichkeit.
Die mit der Organisation betrauten Teilnehmer ermöglichen die formlose Anmeldung per E-Mail. Zu diesem Zwecke hat der Teilnehmer alle in 
der Anmeldung geforderten Informationen formlos beizubringen. Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald der Teilnehmerbeitrag auf dem genann-
ten Konto eingegangen ist.
Eine Bezahlung mit Scheck ist nicht möglich. Sollte der Teilnehmer zum Con nicht erscheinen und/oder nicht bezahlen, wird der Betrag trotz-
dem in voller Höhe fällig.
Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 4 Wochen, entstehen Mahngebühren.
-erste Mahnung: 3.50€
-zweite und letzte aussergerichtliche Mahnung nach weiteren 10 Tagen = 5€
-Bei Bankeinzung gehen vom Teilnehmer zu verantwortende Rücklastschriften auf seine Kosten. Je Rücklastschrift berechnen wir einen Betrag 
von 3.50€
Der Teilnehmer verpflichtet sich, dass sein Girokonto für die Lastschriften gedeckt ist.
-Es kann kein Zahlungsaufschub gewährt werden.



LASTSCHRIFTEINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hiermit ermächtige ich Frau Arzo Carina Renz, Tanzstudio Le Serpent Blanc, den Bankeinzug für die Fraktal-Cons von meinem 
Konto.

Die ABGs habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Die Lastschrift kann jederzeit wiederrufen werden.
Gläubiger ID. A. Renz: DE 78 ZZZ 0000 11 22 407

Name:

Bank:

IBAN:

BIC:

Betrag für Fraktal:

Ort&Datum:                               Unterschrift:

  

  


